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1 Was will die Initiative und was passiert bei einer Annahme?

1.1 Inhalt der Initiative

Kurz und biindig

Die Initiative will die Anzahl der in der Schweiz lebenden Personen auf 10 Millio-
nen beschranken und dies in der Bundesverfassung verankern. Um dieses Ziel zu
erreichen, sollen vorlaufig aufgenommene Personen kein Aufenthaltsrecht mehr
erhalten, der Familiennachzug soll eingeschrankt und die Personenfreiziigigkeit
mit der EU soll gekiindigt werden.

Die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» will die Grosse
der Schweizer Bevolkerung beschranken. Ihre zentrale Forderung ist, dass die stan-
dige Wohnbevolkerung der Schweiz bis 2050 nicht mehr als 10 Millionen Menschen
betragen darf. Diese fixe Obergrenze soll in der Bundesverfassung festgeschrieben
werden. Sobald die Bevolkerung 9,5 Millionen Einwohnerlnnen Uberschreitet, muss
der Bundesrat Gegenmassnahmen ergreifen und die Zuwanderung einschranken.
Das bedeutet beispielsweise, dass vorlaufig aufgenommene Personen keine Nieder-
lassungsbewilligung mehr erhalten und es Einschrankungen gibt beim Familiennach-
zug. Da diese Massnahmen aber nicht ausreichen werden, muss der Bundesrat die
Personenfreizligigkeit mit der Européaischen Union kiindigen.

Im Initiativtext ist zudem festgeschrieben, dass Bund und Kantone im Rahmen ihrer
Zustandigkeiten Massnahmen fiir eine nachhaltige Bevolkerungsentwicklung treffen.
Um welche Massnahmen es sich dabei handelt, wird im Initiativtext nicht prazisiert.

1.2 Was passiert bei einer Annahme der Initiative?

Kurz und biindig

Bei einer Annahme der Initiative wiirde die Bundesverfassung geandert und der
Bund verpflichtet, das Bevolkerungswachstum durch eine strengere Steuerung
der Zuwanderung zu begrenzen. Ab 9,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern mussten Massnahmen ergriffen und internationale Abkommen neu verhan-
delt werden. Dies ware voraussichtlich ab 2029 der Fall.

Bei einer Annahme der Initiative wird die Bundesverfassung geandert und der Bund
zukiinftig dazu verpflichtet, das Bevolkerungswachstum streng zu regulieren.

Der Bund muss Massnahmen treffen, sobald die Wohnbevolkerung 9,5 Millionen
uberschreitet. Vorgesehen sind insbesondere Massnahmen im Asylbereich und beim
Familiennachzug. So wiirden vorldufig aufgenommene Personen (Ausweis F) keine
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Birgerrecht und kein
anderweitiges Bleiberecht mehr erhalten. Ausserdem wurde der Familiennachzug ein-
geschrankt werden. Da Massnahmen im Asylbereich nur einen geringen Anteil der
Zuwanderung betreffen wirden, misste der Bundesrat aber weitere Massnahmen
treffen. Er ware verpflichtet, internationale Abkommen, welche die Migration regeln,
neu zu verhandeln — unabhéangig davon, ob sie rechtsverbindlich sind oder nicht. Der
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Bundesrat muss zudem Ausnahme- oder Schutzklauseln aushandeln respektive gel-
tend machen, sofern solche bereits in den Abkommen vorgesehen sind.

Wenn die Bevolkerungsgrosse die 10-Millionen-Grenze erreicht hat, muss der Bun-
desrat weitere Massnahmen treffen. Dazu gehort auch, internationale Abkommen
(z.B. den UNO-Migrationspakt fir eine sichere, geordnete und regulédre Migration) zu
kiindigen. Auch das Abkommen Uber die Personenfreizligigkeit mit der EU ist direkt
davon betroffen. Falls die Bevolkerung zwei Jahre spater Uber dem Grenzwert von 10
Millionen bleibt — trotz allfalliger Ausnahme- oder Schutzklauseln —muss das Perso-
nenfreizligigkeitsabkommen mit der EU gekiindigt werden.

Wie dies geschehen wiirde, ist aktuell unklar. Falls die Stimmbevdlkerung etwa der
Nachhaltigkeitsinitiative der SVP zustimmt und gleichzeitig die neu ausgehandelten
bilateralen Vertrage mit der EU («Bilaterale Ill») gutheisst — woflir aktuelle Umfragen
sprechen —, musste der Bundesrat versuchen, die sogenannte Schutzklausel aus die-
sen neuen Vertragen zu aktivieren. Allerdings dirfte die EU dieser Aktivierung nicht
dauerhaft zustimmen, da die Personenfreizigigkeit ein Kernelement der europai-
schen Vertrage darstellt und die Bedingungen fir deren Aktivierung — namlich
«schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Probleme, die durch die Personenfrei-
zlgigkeit verursacht werden» — vermutlich nicht erfillt waren. Der Schweiz bleiben
dann grundsatzlich zwei Moglichkeiten: Entweder sie setzt die Nachhaltigkeitsinitia-
tive nicht um oder sie kiindigt die bilateralen Vertrage auf. Beides wirde nicht dem
Willen der Stimmbevdlkerung entsprechen.

Die Zahl

Gemass aktuellen Prognosen des Bundesamts fir Statistik werden bis in den
Jahren 2029 oder 2030 9,5 Millionen Menschen in der Schweiz wohnen. Der Bun-
desrat musste somit drei oder vier Jahre nach Annahme der Initiative bereits die
ersten Massnahmen ergreifen (z.B. Beschrénkung des Familiennachzuges). Zwei
Jahre nach der erstmaligen Uberschreitung der 10-Millionen-Grenze miisste er die
Personenfreiziigigkeit kiindigen. Dies ware vermutlich in etwa fiinf bis sechs Jah-
ren der Fall.
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2 Argumente gegen die Initiative

2.1 Die Initiative ist ein Angriff auf den Lohnschutz

Kurz und biindig

Mit der absehbaren Kiindigung der Personenfreiziigigkeit bei einer Annahme der
Nachhaltigkeitsinitiative ist auch der Lohnschutz stark gefahrdet. Dies ist eines
der zentralen Ziele der SVP. Sie will nicht in erster Linie weniger auslandische Ar-
beitnehmende, sondern weniger Lohnschutz fir alle Arbeithehmenden. Deshalb
soll auch nur die standige Wohnbevolkerung beschrankt werden. Grenzganger:in-
nen, von auslandischen Betrieben zur Arbeit in die Schweiz Entsandte oder kurz-
fristige, temporare Arbeitsverhaltnisse waren nicht von der Initiative betroffen und
wurden entsprechend stark zunehmen. Mehr prekare Arbeitsverhaltnisse und we-
niger Lohnschutz schaden allen Arbeitnehmenden.

Die Personenfreizligigkeit wurde 2002 im Rahmen der bilateralen Vertrage in der
Schweiz eingeflihrt. Bereits im Jahr 2004 wurde sie durch die flankierenden Mass-
nahmen erganzt. Diese umfassen das Entsendegesetz und die Moglichkeit, bei wie-
derholten Lohnunterbietungen Gesamtarbeitsvertrdge (GAV) vereinfacht allgemein-
verbindlich zu erklaren oder Normalarbeitsvertrage zu erlassen. Die tripartiten Kom-
missionen in den Kantonen beobachten zudem den Schweizer Arbeitsmarkt und be-
antragen entsprechende Lohnschutz-Massnahmen, sofern wiederholte Missbrauche
festgestellt werden.

Im Entsendegesetz ist klar geregelt, dass Arbeitgebende entsandten Arbeitnehmen-
den die orts-, berufs- und brancheniblichen Lohne bezahlen missen. Dafir missen
sie Entsendungen melden und es werden entsprechende Kontrollen durchgefihrt. Da
die bilateralen Vertrage eine Diskriminierung von Betrieben und Arbeitnehmenden aus
Europa verbieten, missen das entsprechende Prinzip und die Kontrollen des Prinzips
«gleicher Lohn fir gleiche Arbeit am gleichen Ort» immer auch auf Schweizer Be-
triebe und inlandische Arbeitnehmende angewendet werden. Bei einem Wegfall der
Personenfreizligigkeit wirde hingegen auch das Diskriminierungsverbot aus dem
Freizigigkeitsabkommen wegfallen, und somit bei Schweizer Betrieben nicht mehr
kontrolliert werden, ob sie die orts-berufs- und brancheniblichen Lohne einhalten.
Entsprechend konnten die Kontrollen bei inlandischen Betrieben aufgehoben werden.

Bei einer Kiindigung der Personenfreiziigigkeit wiirde somit nicht zwingend das Ent-
sendegesetz wegfallen, es wiirde aber auf inldndische Betriebe keine Anwendung
mehr finden. Der Lohnschutz wiirde damit geschwacht oder ganzlich wegfallen, vor
allem in Branchen ohne allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsvertrage.

Es muss davon ausgegangen werden, dass an Stelle der Personenfreizligigkeit mit
den flankierenden Massnahmen wieder ein Kontingentssystem ohne systematische
Kontrollen der Lohne und Arbeitsbedingungen eingeftihrt wiirde. Vor der Personen-
freizligigkeit wurden zwar die Anfangsléhne mehr oder weniger kontrolliert. Ob diese
den Arbeitnehmenden jedoch effektiv bezahlt wurden, interessierte die Behorden an-
schliessend nicht mehr.
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Die SVP will mit ihrer Initiative zurlick in die alte Welt ohne Lohnschutz und flankie-
renden Massnahmen. Sie will ein Kontingentssystem, bei welchem Arbeitgebende
freie Hand haben bei den Lohnen fir auslandische Arbeitnehmende und dadurch
auch die Lohne von inlandischen Arbeitnehmenden driicken kdnnen. Die SVP ver-
heimlicht ihre Absichten auch nicht. So schreibt etwa in ihrem Parteiprogramm: «Das
liberale Arbeitsrecht und eine freie, dezentrale Lohnbildung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sind die Trimpfe des schweizerischen Arbeitsmarktes. Die Einflihrung
der Personenfreizligigkeit im Jahr 2002 und die heute fast 600 Gesamtarbeitsver-
trage (GAV) bedrohen jedoch diese Triimpfe. Die SVP bekdmpft das Doppelspiel der
Gewerkschaften: Sie wollen ber immer mehr allgemein verbindliche GAV den Ar-
beitsmarkt regulieren (...).» Gleich dusserte sich beispielsweise auch Magdalena Mar-
tullo-Blocher in einem Referat im Jahr 2018: «Die flankierenden Massnahmen fiihrten
zu einem stark regulierten und staatlich kontrollierten Arbeitsmarkt: Seit der Einfiih-
rung der Personenfreizligigkeit hat sich die Anzahl der Gesamtarbeitsvertrage (GAV)
fast verdoppelt: Jeder zweite Beschaftigte arbeitet heute unter einem GAV, jeder
Dritte unter einer Mindestlohnregelung und jeder Vierte unter einem allgemeinver-
bindlichen GAV. So wird nicht nur die Vertragsfreiheit zwischen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber ausgehebelt, sondern auch das Stimmvolk, das sich klar und deutlich ge-
gen Mindestlohn und einheitliche Ferienregelung ausgesprochen hat!»’

Die SVP greift den Lohnschutz und die Arbeitnehmendenvertretungen entsprechend
wenn immer moglich im Parlament frontal an. Fir sie sind allgemeinverbindliche Ge-
samtarbeitsvertrage ein schadlicher Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und eine erheb-
liche Wettbewerbsverzerrung (Interpellation Matter 23.4093). Sie erachten die Nor-
malarbeitsvertrage, die bei wiederholten Lohnunterbietungen eingefihrt werden kon-
nen, offensichtlich als schadlich fur den Wettbewerb (Frage Burgherr 25.8226) und
mochten kantonale Mindestlohne verbieten, sofern diese hoher liegen als GAV-Lohne
(Motion Gutjahr 20.4649). Diese Beispiele zeigen, dass der SVP nicht in erster Linie
die auslandischen Arbeitnenmenden ein Dorn im Auge sind, sondern der Lohnschutz.

T Hier nachzulesen: https://martullo-blocher.ch/files/dokumente/artikel/wirtschaft/180130_Refe-
rat MRM_Die-Personenfreizuegigkeit.pdf
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2.2 Die Initiative ist eine Gefahr fiir den Wohlstand der Schweiz und die Ar-
beitsplatze

Die Schweiz hat ihr Verhaltnis zu Europa mit den bilateralen Vertragen geregelt. Mit
den neuen bilateralen Vertragen («Bilaterale Ill») kann sie diese Regelung langfristig
sichern. Fir den Wohlstand und die Arbeitsplatze in der Schweiz ist dies von enorm
hoher Bedeutung. Wirde sie hingegen die Personenfreizligigkeit aufkiindige — wie
dies bei einer Annahme der Nachhaltigkeitsinitiative der Fall ware — wiirden die bila-
teralen Vertrage wegfallen und die Schweiz stlinde in einem ungeklarten Verhaltnis
zu Europa, vielleicht sogar in einer Konfliktsituation. Dies ware in der aktuellen welt-
politischen Situation destabilisierend und gefahrlich. Die Welt teilt sich rasch und teil-
weise schwer vorhersehbar in verschiedene Bldcke. Die zuklnftigen Beziehungen zu
den USA sind aktuell sehr unsicher. Noch weit unsicherer ist das zukiinftige Verhalt-
nis zu China und Russland. Die Schweiz hat deshalb ein grosses Interesse daran, das
Verhaltnis zur Europaischen Union zu klaren.

Aber auch fir den Wohlstand und die Arbeitsplatze in der Schweiz ware eine Aufkin-
digung der bilateralen Vertrage fatal. Eine solche ware aber die logische Konsequenz
einer Umsetzung der Nachhaltigkeitsinitiative.

Die Europaische Union und ihr Binnenmarkt basieren auf vier sogenannten Grundfrei-
heiten: dem freien Warenverkehr, der Dienstleistungsfreiheit, dem freien Kapitalver-
kehr und der Personenfreiziigigkeit. Uber diese vier Grundfreiheiten kann mit der Eu-
ropaischen Union im Grundsatz nicht verhandelt werden, auch wenn dies durchaus
sinnvoll ware. Wenn die Schweiz am europaischen Binnenmarkt teilnehmen und
Schweizer Unternehmen Waren und Dienstleistungen in Europa diskriminierungsfrei
verkaufen sowie im europaischen Binnenmarkt investieren wollen, dann muss die
Schweiz auch die Personenfreizligigkeit akzeptieren. Eine Ausnahme bei der Perso-
nenfreizlgigkeit — und damit bei einem der vier Grundpfeiler des Binnenmarkts —
wird die EU der Schweiz niemals gewahren. Die Schweiz hat somit die Moglichkeit
unter diesen Bedingungen am EU-Binnenmarkt teilzunehmen — oder eben nicht.
Wenn sie nicht daran teilnimmt, riskiert sie entsprechende Diskriminierungen beim
Marktzugang, beim Bildungsaustausch, bei der Forschungszusammenarbeit, beim
internationalen Verkehr oder bei der Energieversorgung.

Die Kosten dieses beschrankten Zugangs zum europaischen Binnenmarkt, zu Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen und beim Service Public waren betrachtlich,
auch wenn sie aktuell schwer zu beziffern sind. Aktuell erleben wir Zeiten mit einem
zunehmenden Nationalismus und einer fortschreitenden Marktabschottung, etwa mit
der Hilfe von Zollen oder nicht tarifaren Handelshemmnissen (z.B. Genehmigungen,
technische Normen, Zertifizierungen, diskriminierende 6ffentliche Beschaffungen
oder Steuerabzlige). Ohne stabile Beziehungen zur EU werden diese Probleme zuneh-
men und einen hohen Preis fordern. Die Schweiz hat deshalb ein grosses wirtschaftli-
ches Interesse daran, Teil des europaischen Binnenmarkts zu bleiben.

Ein Blick auf den Warenhandel zeigt, wie entscheidend die europaischen Lander fir
die Schweiz sind. Im November 2025 (aktuellste Daten) hat die Schweiz Waren im
Wert von knapp 28 Milliarden CHF mit europédischen Landern gehandelt. Davon ent-
fielen mehr als die Halfte (15 Milliarden CHF) auf die drei Nachbarldnder Deutschland
(8 Milliarden CHF), Frankreich (3 Milliarden CHF) und Italien (4 Milliarden CHF).
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Deutlich geringer war hingegen das Handelsvolumen mit asiatischen Landern (8 Milli-
arden CHF) und mit nordamerikanischen Landern (5,5 Milliarden CHF).

Handelstatigkeit nach Kontinent (Exporte plus Importe) — Warenhandel
Schweizerische Aussenhandelsstatistik (Swiss-Impex), November 2025, Exporte plus Importe
(in CHF)
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Die Zahl

Im November 2025 wurden Waren im Wert von 28 Milliarden CHF mit europai-
schen Landern gehandelt, verglichen mit 8 Milliarden CHF mit asiatischen und 5,5
Milliarden CHF mit nordamerikanischen Landern. Dies zeigt die Uberragende wirt-
schaftliche Bedeutung Europas fiir die Schweiz.

Es ist schwierig, den wirtschaftlichen Mehrwert der bilateralen Vertrage in Franken
und Rappen zu berechnen. Eine Studie des Forschungsbtros Ecoplan aus dem Jahr
2025 kommt beispielsweise zum Schluss, dass ein Wegfall der bilateralen Vertrage |
(u.a. Abkommen zur Personenfreizligigkeit, technische Handelshemmnisse) zu ei-
nem Rickgang der Einkommen um 1'300 CHF pro Person und Jahr fihren wirde. Im
Jahr 2045 lage die Wertschopfung in der Schweiz um 2'545 CHF pro Kopf oder etwa
5 Prozent tiefer als mit den bilateralen Abkommen Fiir diese Berechnungen mussten
zwar sehr weitgehende Annahmen getroffen werden, die Schlussfolgerung der Studie
dirften aber zutreffen: «<Der Wegfall der Bilateralen | fihrt zu einer erheblichen
Schwachung der Schweizer Wirtschaft und zu splrbaren Einkommenseinbussen bei
der heimischen Bevolkerung.»?

2 Ecoplan (2025): «Volkswirtschaftliche Auswirkungen eines Wegfalls der Bilateralen | — Aktualisie-
rung der Ecoplan-Studie 2015 im Auftrag des Staatssekretariats fir Wirtschaft Seco», Grundlagen fur
die Wirtschaftspolitik Nr. 56, Bern 2025.
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2.3 Auslandische Kolleg:innen verdienen Rechte — nie mehr Saisonnierstatut

Kurz und biindig

Bis zur Einflihrung der Personenfreiziigigkeit hatten auslandische Arbeitneh-
mende in der Schweiz stark eingeschrankte Rechte. Das Saisonnierstatut be-
grenzte ihre Aufenthaltsdauer, band Arbeitnehmende an ihre Arbeitgebenden und
verbot lange Zeit den Familiennachzug. Viele Familien wurden getrennt, Kinder
lebten teils jahrelang versteckt. Arbeitgebende hatten eine grosse Macht und
konnten Lohne und Arbeitsbedingungen nach ihren Interessen diktieren, die sozi-
ale Absicherung fehlte oft. Dieses System hinterliess tiefe Wunden und ist bis
heute noch unvollstandig aufgearbeitet. Die Nachhaltigkeitsinitiative birgt die Ge-
fahr einer Riickkehr zu einem Zweiklassensystem mit weniger Rechten und weni-
ger Schutz fir auslandische Arbeitnehmende.

Auslandische Arbeitskrafte sind seit Jahrzehnten — lange vor der Einfiihrung der Per-
sonenfreizligigkeit — ein zentraler Bestandteil der Schweizer Wirtschaft. Trotzdem
waren sie Uber lange Zeit rechtlich benachteiligt. Das sogenannte Saisonnierstatut
existierte ab 1934 und kam besonders in der Nachkriegszeit (1950er- bis 1980er-
Jahre) aufgrund der Hochkonjunktur und der hohen Nachfrage nach Arbeitskraften
nach dem Zweiten Weltkrieg zur Anwendung. Das Saisonnierstatut regelte damals
den Kurzaufenthalt von auslandischen Arbeitskraften in der Schweiz. Ein Grossteil
der Saisonniers wurde aus ltalien rekrutiert und arbeiteten in der Landwirtschaft, auf
dem Bau und in der Industrie. Die Arbeitskrafte wurden in den 50er-Jahren noch Uber
private Netzwerke angeworben, spater gab es entsprechende Abkommen mit Italien
und Spanien. Innenpolitisches Ziel der Schweiz war es, den hohen wirtschaftlichen
Bedarf an Arbeitskraften zu decken und gleichzeitig zu verhindern, dass sich diese
Menschen langfristig in der Schweiz niederlassen und integrieren. Die Saisonniers
wurden als «Konjunkturpuffer» eingesetzt. In Phasen der Hochkonjunktur wurden
mehr auslandische Arbeitskrafte angeworben, wuchs die Wirtschaft weniger stark als
erwartet, so reduzierten die Behorden rasch die Zuwanderungskontingente und ver-
langerten Aufenthaltsbewilligungen nicht mehr. So wurde die Arbeitslosigkeit gewis-
sermassen in die Herkunftslander der Saisonniers «ausgelagert».®

Die Aufenthaltsdauer von Saisonniers war auf neun Monate beschrankt und an die
Arbeitsstelle gekoppelt. Danach mussten die Saisonniers das Land fiir mindestens
drei Monate verlassen. Das Saisonnierstatut war restriktiv und hatte weitgehende
Auswirkungen auf das Arbeits- und Privatleben der Gastarbeiter:innen. Sie durften in
der bewilligten Zeit weder ihren Wohn- noch Arbeitsort wechseln, der Familiennach-
zug war verboten oder sehr stark eingeschrankt. Die Kinder der Gastarbeiter:innen
wurden deshalb entweder abrupt von ihren Eltern getrennt und mussten in der Hei-
mat oder in grenznahen Heimen zuriickgelassen werden, oder sie lebten versteckt in
der Schweiz. Da ihr Aufenthalt als illegal eingestuft wurde, hatten diese Kinder in der
Schweiz keinen Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem und wuchsen in stan-
diger Angst vor einer Ausschaffung auf. Sie werden heute auch als «Schrankkinder»
bezeichnet, weil sie einen Grossteil ihrer Kindheit versteckt verbringen mussten. Auch
Kinder, die wahrend des Aufenthalts ihrer Eltern in der Schweiz zur Welt kamen,

3Vgl. Traverse 2022/3 : Saisonarbeitende in der Schweiz. Arbeit, Migration, Fremdenfeindlichkeit und
Solidaritat.
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galten als illegal und mussten versteckt werden.

Spater wurde das Saisonnierstatut dahingehen geandert, dass ein Familiennachzug
nach mehreren Jahren theoretisch moglich wurde. Die Hurden blieben allerdings sehr
hoch, sodass der Familiennachzug weiterhin vielen Familien verwehrt blieb. Diese
Kappung von familidren Bindungen und das Aufwachsen unter prekaren Bedingun-
gen haben unzahlige Familien langfristig negativ gepragt. Der «illegale» Aufenthalt
beschrankte sich dabei auch nicht nur auf die Familienangehorigen. So blieb ein Teil
der Saisonarbeitenden auch zwischen den «Saisons» in der Schweiz, wo sie schwarz-
arbeiteten. Saisonniers wurden zudem auch Opfer von struktureller Diskriminierung
und Erniedrigungen.*

Durch das Saisonnierstatut entstand ausserdem ein massives Machtgefalle zwi-
schen Arbeitgebenden und auslandischen Arbeitnehmenden. Denn das Recht, sich in
der Schweiz aufhalten zu dirfen, war direkt an die Arbeit gekoppelt. Um eine Perspek-
tive auf eine langerfristige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (z.B. eine sogenannte
Jahresbewilligung) zu erhalten, waren die Gastarbeiteriinnen dem Gutdinken ihrer Ar-
beitgebenden und der Behorden ausgeliefert. Dementsprechend gross war der Druck,
den ein Arbeitgeber ausiiben konnte. Gastarbeiter:innen erhielten erwiesenermassen
tiefere Lohne als ihre Schweizer Arbeitskolleg:innen.® Dazu kamen die prekaren Le-
bensbedingungen. Saisonniers durften keinen Mietvertrag abschliessen und waren
auf Unterkinfte angewiesen, die der Arbeitgeber zur Verfiigung stellte. Dazu gehorten
Notunterkinfte, einfache Baracken oder Wohnungen, in denen Zimmer oder Gemein-
schaftsraume mit Fremden geteilt werden mussten.® Saisonniers hatten auch keinen
Zugang zu Sozialversicherungsleistungen: Im Falle von Krankheit oder Unféllen er-
hielten sie oftmals keine Leistungen und mussten in ihr Herkunftsland zurickkehren.
Erst 1977 wurde Saisonniers erstmals Zugang zur Arbeitslosenversicherung gewahrt
und auch dies nur unter bestimmten Bedingungen.” Dieses unwiirdige Kapitel der
Schweizer Geschichte ist bis heute nicht vollstandig historisch aufgearbeitet. Erst
2002 wurde das missbrauchsanféllige Saisonnierstatut mit der Einfihrung der Perso-
nenfreizligigkeit offiziell abgeschafft. Mit der Nachhaltigkeitsinitiative droht die Rick-
kehr in ein Zweiklassen-System mit geringeren Schutzstandards, prekaren Arbeitsbe-
dingungen und weniger Rechten flir Arbeitnehmende mit auslandischer Staatsange-
horigkeit. Doch alle Arbeitnehmenden in der Schweiz verdienen Schutz und faire Ar-
beitsbedingungen.

Die Zahl

Mit dem Saisonnierstatut war der Familiennachzug verboten bzw. stark einge-
schrankt. In der Schweiz lebten als Folge davon je nach Quelle 15'000 bis 50'000
Kinder versteckt bei ihren Eltern. Gemass heutigen Schatzungen waren eine halbe
Million Minderjahriger von den Trennungen betroffen, die das Saisonnierstatut mit
sich brachte.

4 Ricciardi Toni (2018): Breve storia dell'emigrazione italiana in Svizzera. Dall'esodo di massa alle
nuove mobilita.

5 Schiipbach, Kristina (2023): Zwischen Marktmacht und Arbeitsrechten: Die Auswirkungen des Sai-
sonnierstatuts fir die Lohne von Migrantiinnen. KOF Analysen, vol. 2023: No. 3, Zurich: KOF Swiss
Economic Institute, ETH Zurich, 2023.

6Vgl. Traverse 2022/3 : Saisonarbeitende in der Schweiz. Arbeit, Migration, Fremdenfeindlichkeit und
Solidaritat.

7Vgl. Traverse 2022/3 : Saisonarbeitende in der Schweiz. Arbeit, Migration, Fremdenfeindlichkeit und
Solidaritat.
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2.4 Das Asylwesen ist keine wesentliche Ursache fiir das Bevodlkerungs-
wachstum

Personen, die in der Schweiz Asyl beantragen, machen nur einen kleinen Bruchteil
des Bevolkerungswachstum aus. Der grosste Teil des Bevolkerungswachstum ent-
steht durch erwerbstéatige Personen, die aus europdaischen Landern in die Schweiz
kommen. Im Jahr 2024 wanderten 89'410 Personen zwecks Erwerbstatigkeit in die
Schweiz ein. 95 Prozent dieser Erwerbstatigen stammten aus der Européischen
Union oder der EFTA (Island, Liechtenstein, Norwegen). Personen aus dem Asylbe-
reich machen verglichen mit den Erwerbstatigen hingegen nur einen geringen Teil der
Zuwanderung aus (11'433 Personen). Wer die Zuwanderung reduzieren will, muss
deshalb bei der Reduktion der Zuwanderung von Erwerbstatigen ansetzen. Das sind
Menschen, die in der Schweiz arbeiten, Steuern zahlen, in die Sozialversicherungen
einzahlen und in den Arbeitsmarkt integriert sind. Der Preis flr eine Deckelung der Be-
volkerung ist also sehr hoch. Denn Arbeitskrafte aus dem europaischen Raum sind
nicht «zusatzlich», sie besetzen Stellen, die heute grosstenteils nicht besetzt werden
konnten. Wenn diese Arbeitskrafte fehlen, respektive nicht mehr in die Schweiz ein-
wandern dirfen, blieben viele dieser Arbeitsstellen unbesetzt.

Einwanderung in die standige Wohnbevoélkerung nach Grund
Staatssekretariat fiir Migration, Jahresstatistik Zuwanderung 2024

Drittstaaten
EU/EFTA

Erwerbstatigkeit 95% 5% 89410
Aus- und Weiterbildung 49% 51% 17652
Ohne Erwerbstatigkeit 809 10% 4655

Familiennachzug 51% 49 % 42433

Ubertritte aus

dem Asylbereich | 100% 11433

Ohne Angabe/ 20% 809% 5024
: % 80% 5
Ubrige Zugdnge °

g Gdng e/

0 10 000 20000 30000 40 000 50 000 60 000 70000 80 000 90000 100000

Lesebeispiel: Im Jahr 2024 kamen 89'410 Personen zwecks Erwerbstatigkeit neu zur standigen
Wohnbevaélkerung der Schweiz hinzu verglichen mit gerade einmal 11'433 Personen aus dem
Asylwesen.

Treiber der hohen Zuwanderung aus Europa sind neben der demografischen Entwick-
lung die sehr tiefen Unternehmenssteuern. Sie fiihren dazu, dass sich viele internatio-
nale Konzerne in der Schweiz niedergelassen haben. Sie brauchen Arbeitnehmende,
die in der Schweiz fehlen.

Die Zahl

Auf 11'000 Personen aus dem Asylwesen kommen 90'000 Personen, welche auf-
grund der Arbeit in die Schweiz eingewandert sind. Wer keine 10-Millionen-
Schweiz will, muss nicht die Anzahl an Asylbewerberinnen reduzieren, sondern die
Anzahl an Erwerbstatigen. Der Preis daflr ist allerdings hoch.
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2.5 Die Initiative fordert die Beschaftigung von Grenzganger:innen und
prekare Arbeitsverhaltnisse

Kurz und biindig

Die Initiative will nur die standige Wohnbevdlkerung beschranken. Grenzganger:in-
nen, Entsandte und Kurzaufenthalter:innen sind nicht davon betroffen. Bei einer
Beschrankung der standigen Wohnbevolkerung und einem anhaltenden Stellen-
wachstum wiurden die Stellen insbesondere durch Arbeitnehmende mit diesen Be-
willigungen gedeckt. Der Lohndruck und der Druck auf die Arbeitsbedingungen
wirden als Folge davon deutlich zunehmen.

Die Initiative der SVP verspricht, die standige Wohnbevolkerung zu beschranken. Die
standige Wohnbevolkerung umfasst alle Personen, die dauerhaft in der Schweiz le-
ben und seit mindestens 12 Monaten in der Schweiz sind. Nicht dazu gehoren hinge-
gen etwa Grenzganger:innen, Kurzaufenthalter:innen mit einer Aufenthaltsdauer von
weniger als 12 Monaten oder entsandte Arbeitnehmende aus dem Ausland. Wenn Ar-
beitskrafte bendtigt werden (z.B. aufgrund des Wirtschaftswachstums oder des de-
mografischen Wandels), diese Stellen aber wegen der starren Bevdlkerungsober-
grenze nicht mehr mit Personen besetzt werden konnen, die in der Schweiz leben, fin-
det automatisch eine Verlagerung statt. Offene Stellen wiirden in diesem Fall ver-
mehrt mit Grenzganger:innen, Kurzaufenthalter:innen oder entsandten Arbeitnehmen-
den besetzt. Dabei handelt es sich um diejenigen Arbeitsverhaltnisse, die den hochs-
ten Druck auf Lohne und Arbeitsbedingungen — auch fir inlandische Arbeitnehmende
— verursachen. Dies, weil die Arbeitnehmenden nicht in der Schweiz leben und damit
haufig mit deutlich tieferen Lebenshaltungskosten konfrontiert sind und eher bereit -
oder gezwungen — sind, zu tieferen Lohnen zu arbeiten.

Hinzu kommt, dass es sich bei diesen Beschaftigungsformen besonders haufig um
besonders prekare Arbeitsverhéltnisse handelt. Temporare Arbeitskrafte und Ent-
sandte sind starker von ihren Arbeitgebenden abhangig, haben weniger Schutz und
trauen sich seltener, Missstande anzusprechen. Dies, weil die Arbeitgebenden einen
hohen Druck auf die Arbeitnehmenden ausiiben kénnen. Das untergrabt faire Arbeits-
bedingungen in der Schweiz. Fur Arbeitnehmende bedeutet dies unter dem Strich:
Eine Beschrankung der standigen Wohnbevolkerung 16st das Problem nicht, sondern
verschiebt es. Statt stabiler Arbeitsverhaltnisse mit Menschen, die hier leben, Steuern
zahlen und Teil der Gesellschaft sind, droht ein Arbeitsmarkt mit mehr temporarer
Beschaftigung, mehr Unsicherheit und starkerem Lohndruck. Leidtragende sind am
Ende nicht die Unternehmen, sondern die Arbeitnehmenden, die auf faire Lohne, ver-
lassliche Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit angewiesen sind.
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2.6 Die Initiative fiihrt zu mehr Zuwanderung aus Drittstaaten

Kurz und biindig

In Grossbritannien hat sich nach dem Austritt aus der EU gezeigt, dass sich die
Zuwanderung stark verandert. Weil die Erwerbstatigkeit in Grossbritannien fur eu-
ropaische Arbeitnehmende unattraktiv wurde, stieg die Zuwanderung aus Staaten
von ausserhalb der EU — etwa aus Indien und Pakistan — stark an. Die offenen
Stellen wurden somit weiterhin mit auslandischen Arbeitnehmenden besetzt, ein-
fach aus anderen Herkunftslandern

In Grossbritannien zeigte sich nach dem Brexit — dem Austritt aus der Europaischen
Union am 31. Januar 2020 — eine ungewollte Entwicklung. Wahrend immer weniger
Stellen durch Arbeitnehmende aus der Europaischen Union besetzt wurden, stieg die
Anzahl an Arbeitnehmenden aus anderen Landern stark an. Grossbritannien wurde
durch die Einschrankung der Rechte von EU-Arbeitnehmenden fiir diese somit zuneh-
mend unattraktiv. Die Arbeitgebenden holten deshalb vermehrt Arbeitnehmende aus
Staaten von ausserhalb der EU, insbesondere aus Indien, aber auch aus Pakistan, Ni-
geria oder China. Das Versprechen der Brexit-Beflirworter, mit dem EU-Austritt die
Kontrolle Uber die Zuwanderung zurickzugewinnen, wurde rasch gebrochen, als die
Nachfrage nach Arbeitnehmenden hoch war.

Einwanderung nach Grossbritannien aus der EU und Nicht-EU-Landern
Office for National Statistics UK®

Long-term net migration of non-EU+, EU+, and British nationals in the UK,
year ending (YE) June 2012 to YE June 2025

= Current estimates === Provisional estimates

_ End of the EU transition period and  mplementation of
introduction of the new immigration system |  haw methods
1,200,000 .
EU First Covid
1000.000 referendum lockdown

800,000

400,000 .

200,000 m / Total
AV
0 \’\ " Eus

=== British

—200,000

Jun 13 Jun1s Jun17 Jun 19 Jun 21 Jun 23 Jun 25
Year ending
Lesehilfe: Am 31. Januar 2020 erfolgte der Austritt Grossbritanniens aus der Européischen
Union. Als Folge davon reduzierte sich zuerst das Wachstum der Zuwanderung aus der EU ab
etwa dem Jahr 2023. Gleichzeitig stieg durch die hohe Nachfrage nach Arbeitskréften die Zu-
wanderung aus nicht EU-Staaten stark an. Erst mit den zunehmenden wirtschaftlichen Proble-
men schwachte sich auch das Wachstum der Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten ab.

8 Quelle: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internati-
onalmigration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisional/yearendingjune2025
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Inwiefern eine vergleichbare Entwicklung auch in der Schweiz nach einer Annahme
der Initiative moglich ware, ist unklar. Dies hangt stark von der Umsetzung ab. Eine
Verlagerung auf Arbeitnehmende aus dem grenznahen Ausland, auf Entsendungen
und Kurzaufenthalter:innen in temporéaren Arbeitsverhaltnissen drfte aber flr Fach-
krafte wie Arzte, Informatikerinnen oder Ingenieure aus Europa kaum attraktiv sein.
Eine erhohte Verlagerung auf Drittstaaten ist deshalb naheliegend.
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2.7 Ohne Zuwanderung altert die Bevodlkerung in der Schweiz rasch

Kurz und biindig

Die Bevolkerung in der Schweiz altert stark. Die Bevolkerung in der Schweiz altert
stark. Daflr gibt es mehrere Griinde: Einerseits kommt die grosse Altersgruppe
der sogenannten Babyboomers ins Rentenalter. Gleichzeitig sind die Geburtenra-
ten gesunken. Ein Grossteil der Zugewanderten ist im erwerbstatigen Alter,
wodurch diese Alterung der Gesellschaft entscharft werden kann. Nur so bleibt
die Erwerbsbevolkerung ungefahr stabil, wahrend die Gruppe an Rentner:innen
grosser wird. Ohne Einwanderung in die Schweiz wiirde die Erwerbsbevolkerung
hingegen in den nachsten 20 Jahren um etwa 800'000 Personen schrumpfen,
wahrend die Anzahl an Rentner:innen um etwa 856'000 Personen wachsen wurde.
Dadurch wirden Arbeitskrafte fehlen, die Finanzierung der AHV wiirde erschwert
und die Wirtschaft wiirde kaum noch wachsen oder gar schrumpfen.

Die Schweizer Bevolkerung wird immer &lter.® Dies zeigt sich an der Veranderung der
Altersstruktur der Bevolkerung in den letzten 120 Jahren. Wahrend im Jahr 1900
noch die jingste Altersgruppe den grossten Teil der Bevolkerung ausmachte, sind es
im Jahr 2020 die Personen um die 60 Jahre.

Ursachen der alternden Gesellschaft sind etwa die hohere Lebenserwartung, die
grosse Generation der Baby-Boomer (Jahrgéange 1946-1964), welche élter wird und
ins Rentenalter eingetreten ist und der Riickgang der Geburtenrate. Im Jahr 2024 hat
die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau mit 1,29 zudem ihren bisher tiefsten
Stand erreicht. Damit erreichen grosse Generationen nach und nach das Renten-
alter, wahrend jlingere Generationen kleiner sind. Dies fihrt zu einem strukturel-
len Rickgang der Erwerbsbevolkerung.

Altersaufbau der Bevilkerung nach Geschlecht
Bundesamt flir Statistik, Bevolkerungsstatistik

Anzahl Personen in 1000

1900 1975 2020 2050°
Manner Frauen Manner Frauen Manner Frauen Manner Frauen

100 50 0 0 50 100 100 50 0 0 50 100 100 50 0 0 50 100 100 50 0 0 50 100

' gemass Szenario A-00-2020

9Vgl. Bericht des Bundesrates (2025): «<Demografische Entwicklung der Schweiz — Chancen und Her-
ausforderungeny, Bericht des Bundesrates in Ergédnzung zur Botschaft zur Legislaturplanung 2023-
2027 und in Erfullung des Postulates Bellaiche 23.3042 vom Marz 2023

10 Quelle: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/alterung.assetde-
tail.32186576.html
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Diese Alterung der Gesellschaft hat auch zur Folge, dass der Anteil der Erwerbstati-
gen im Verhaltnis zu den Rentner:innen abnimmt. Im Jahr 1995 kamen in der
Schweiz auf 100 Erwerbstéatige etwa 25 Personen im Rentenalter, im Jahr 2023 ka-
men auf 100 Erwerbstatige bereits 32 Personen im Rentenalter. Je nach Entwicklung
dirften im Jahr 2055 39 bis 53 Rentner:innen auf 100 Erwerbstatige kommen. Wie
sich dieses Verhaltnis verandern wird, hangt praktisch ausschliesslich von der Zu-
wanderung ab.

Entwicklung des Altersquotienten

Bundesamt fiir Statistik, Bevolkerungsstatistik

Entwicklung des Altersquotienten gemass dem Referenzszenario und den zwei Alternativszenarien
Zahl der Personen ab 65 Jahren pro hundert 20- bis 64-Jahrige

— Beobachtungen —- Referenzszenario A-00-2025

60

Sz. "verstarkte

[«

Alterung” D-00-2025

40

Beobachtungen % Szenarien

Die Zuwanderung ist somit der entscheidende Faktor daflr, ob in Zukunft immer we-
niger Erwerbstatige die anfallende Arbeit machen werden. Die Verjlingung, die durch
die Zuwanderung entsteht, zeigt sich anhand der Zahlen seit 2010. Bei den Schweize-
rinnen und Schweizern betrug der Anteil an Personen zwischen 0 und 17 Jahren so-
wohl im Jahr 2010 wie auch noch im Jahr 2024 konstant 17 Prozent der gesamten
Bevolkerung. Der Bevolkerungsanteil im mittleren Alter (Erwerbsalter) sank hingegen
zwischen 2070 und 2024 von 65 auf 61 Prozent. Grosser wurde hingegen die Gruppe
der Personen zwischen 66 und 100 Jahren. lhr Anteil wuchs von 18 auf 22 Prozent.

Ganz anders zeigt sich die Situation bei der auslandischen Bevolkerung, die in der
Schweiz lebt. Wahrend der Anteil in der jingsten Gruppe von 18 auf 17 Prozent leicht
abnahm, lag der Anteil an der Bevdlkerung im Erwerbsalter konstant bei sehr hohen
75 Prozent. Die alteste Bevolkerungsgruppe hingegen vergrosserte sich nur leicht von
7 auf 8 Prozent. Drei Viertel der Personen ohne Schweizer Pass, die in der Schweiz
leben, befinden sich somit im Erwerbsalter.

1T Quelle: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwick-
lung/schweiz-szenarien.assetdetail.34687299.html
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Bevolkerungsentwicklung nach Alter bei Schweizerinnen und Auslanderinnen
Bundesamt fiir Statistik, Bevolkerungsstatistik, Anteile in %
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Dabei zeigt sich auch, dass auslandische Arbeitnehmende gemessen in Vollzeitstel-
len genau so haufig arbeiten wie Schweizerinnen und Schweizer. lhre Erwerbsquote
liegt entsprechend gleich hoch.

Erwerbsquote von Schweizerinnen und Auslanderinnen
Bundesamt flr Statistik, Schweizerische Arbeitskrafteerhebung (SAKE), 3. Quartal 2025, in %
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Das Bundesamt fur Statistik hat Szenarien berechnet, wie sich die Schweiz mit einem
kompletten Ein- und Auswanderungsstopp entwickeln wirde. Im Jahr 2025 waren die
Altersgruppen der 37- und 61-Jahrigen mit etwas mehr als 130'000 Personen die
grossten Gruppen. Deutlich kleiner sind beispielsweise die Altersgruppen der 18-Jah-
rigen oder der 70-Jahrigen mit jeweils knapp 90'000 Personen in diesem Alter. Ohne
Ein- und Auswanderung wurde sich dieses Bild stark verandern und die grosse Alters-
gruppe der Erwerbstatigen wiirde zunehmend in Richtung des Rentenalters verscho-
ben. Bereits 2035 — also in 10 Jahren — ware die Gruppe der 47-Jahrigen die grosste
Altersgruppe. Die zweite grosse Altersgruppe lage nun nicht mehr bei 61 Jahren, son-
dern bei 69 Jahren. Diese Alterung der Gesellschaft wiirde sich ohne Ein- und Aus-
wanderung in den nachfolgenden Jahren bis 2045 fortsetzen. Im Jahr 2045 ware die
grosste Altersgruppe bei 57 Jahren, wobei die jingeren Altersgruppen nur mehr sehr
klein ausfallen wirden.

Bevolkerung nach Alter — Verteilung 2025, 2035, 2045 Szenario ohne Ein- und

Auswanderung
Bundesamt flir Statistik, Bevdlkerungsstatistik, Anzahl Personen nach Alter

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

0
— OO MMM WO MMN WO MMS DOm0 M
— e N NN S SN OO0 OSSN0 0o

— o o o

2025 ===2035 ==——2045

Travail.Suisse

17



Bereits im Jahr 2055 ldagen die grossten Altersgruppen zum grossten Teil im Renten-
alter.

Bevolkerung nach Alter — Verteilung 2025, 2055, 2075 Szenario ohne Ein- und

Auswanderung
Bundesamt flr Statistik, Bevdlkerungsstatistik, Anzahl Personen nach Alter
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Die Anteile an der Gesamtbevolkerung nach Altersgruppe @ndern sich dadurch dras-
tisch. Wahrend im Jahr 2025 64 Prozent der Bevolkerung zwischen 17 und 65 Jahren
alt sind, wirde dieser Anteil im Zeitverlauf immer kleiner. Im Jahr 2035 wéren es
noch 60 Prozent, im Jahr 2045 58 Prozent und im Jahr 2065 noch 50 Prozent. Gleich-
zeitig wiirde die Bevolkerung im Rentenalter (66 Jahre und &lter) stark ansteigen.
Wahrend aktuell 20 Prozent der Bevolkerung Uber 66-jahrig sind, waren es im Jahr
2035 bereits 26 Prozent, im Jahr 2045 31 Prozent und im Jahr 2065 38 Prozent.

Bevolkerungsentwicklung ohne Ein- und Auswanderung 2025-2065
Bundesamt fiir Statistik, Bevolkerungsszenarien
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Wenn nicht nur die Anteile der jeweiligen Altersgruppe, sondern die absoluten Zahlen
betrachtet werden, zeigt sich, dass die Bevolkerung ohne Ein- und Auswanderung be-
reits im Jahr 2035 tiefer liegt als noch im Jahr 2025 und anschliessend rasch sinkt.
Im Jahr 2055 hétte die Schweiz dadurch noch 8,1 Millionen, im Jahr 2075 6,7 Millio-
nen Einwohner. Ricklaufig ware dabei vor allem die Erwerbsbevélkerung. Sie wiirde
sich von 5,8 Millionen im Jahr 2025 auf noch 5,3 Millionen im Jahr 2035 und 3,8 Milli-
onen im Jahr 2065 reduzieren.

Bevolkerungsentwicklung ohne Ein- und Auswanderung 2025-2075
Bundesamt fir Statistik, Bevolkerungsszenarien
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Ein solches demografisches Extremszenario wirde auch bei einer Annahme der Initi-
ative kaum eintreffen. Trotzdem verdeutlich es, weshalb eine moderate Zuwanderung
fur die Schweiz in den kommenden Jahren notwendig ist. Eine schrumpfende und
stark alternde Bevolkerung wirde in verschiedenen Bereichen grosse Herausforde-
rungen mit sich bringen. So wiirden Arbeitskréafte fehlen, die Finanzierung der AHV
wirde erschwert und die Wirtschaft wiirde aufgrund der sinkenden Nachfrage ver-
mutlich schrumpfen.

Die Zahl

Ohne Ein- und Auswanderung wirde die Schweiz rasch schrumpfen und ware be-
reits im Jahr 2025 um 35'000 Einwohner:innen kleiner. Im Jahr 2035 wirden
360'000 Einwohner:innen weniger in der Schweiz leben. Im Jahr 2065 sogar 1,5
Millionen. Ohne Ein- und Auswanderung wirde die Erwerbsbevdlkerung (17-65-
Jéahrige) bis im Jahr 2045 um 800'000 Personen schrumpfen. Gleichzeitig wiirde
die Anzahl an Rentner:innen um 856'000 Personen wachsen.
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2.8 Vom demografischen Wandel stark betroffene Branchen sind auf Zuwan-
derung angewiesen

Wahrend in einigen Branchen viele jingere Arbeitnehmende arbeiten, stehen andere
Branchen bereits unter einem erheblichen demografischen Druck. Dazu gehort insbe-
sondere die Branche Erziehung und Unterricht (d.h. Lehrer:innen, Kindergértner:innen,
Ausbildner:innen, Professor:innen). Im Jahr 2023 waren 28 Prozent der in diesem Be-
reich tatigen Personen zwischen 55 und 64 Jahre alt. Damit stehen sie hochstens
zehn Jahre vor der Pensionierung. Auch die Bereiche Verkehr und Logistik (20%) oder
das Gesundheits- und Sozialwesen (18%) haben einen hohen Anteil von Arbeitneh-
menden, die bereits nahe am Pensionsalter sind.

Anteil der Arbeitnehmenden zwischen 55 und 64 Jahren, nach Branche
Bundesamt flr Statistik, Schweizerische Arbeitskrafteerhebung (SAKE) 2023, Anteil in %
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Besonders viele Arbeitnehmende, die pensioniert werden, missen in Branchen mit
vielen Arbeitnehmenden und einem hohen Stellenwachstum ersetzt werden. Alleine
im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Industrie und im Gross- und Detailhandel
werden in den kommenden zehn Jahren insgesamt mindestens 375'000 Arbeitneh-
mende pensioniert. Gibt es in diesen Branchen ein Stellenwachstum, liegt der Ersatz-
bedarf noch hoher.
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Anzahl Arbeitnehmende zwischen 55 und 64 Jahren nach Branche
Bundesamt flir Statistik, Schweizerische Arbeitskrafteerhebung 2023
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Entscheidend fir diese Branchen wére, dass sie rasch junge Arbeitnehmende ausbil-
den konnen. Aufgrund der Demografie ist die Ersetzung der élteren Generation von
Arbeitnehmenden aber nicht maéglich (vgl. Kapitel 2.7). Entsprechend bleiben viele
Lehrstellen unbesetzt.’?

Im August 2024 waren beispielsweise noch fast 10'000 Lehrstellen unbesetzt's, Ende
April 2025 waren auf dem Lehrstellenportal yousty noch 15115 Lehrstellen ausge-
schrieben™. Wahrend Lehrstellen in beliebten Berufen weiterhin gut besetzt werden
kdnnen (z.B. KV, Informatik, Fachfrau/Fachmann Betreuung), bleiben die Lehrstellen
in anderen Branchen vermehrt unbesetzt (z.B. Koch/Kéchin, Elektriker:in, Gartner:in).
Deshalb braucht es dringend Massnahmen flr eine attraktivere Berufsbildung, was
aber aufgrund der Demografie nicht ausreichen wird. Langfristig fehlt schlicht der
Nachwuchs.

In diesem bereits angespannten Umfeld wiirde eine Annahme der Nachhaltigkeitsini-
tiative zu einer erheblichen Verscharfung der Situation flhren. Bereits heute haben
beispielsweise im Gastgewerbe 36 Prozent der Arbeitnehmenden (ohne Entsandte,
Kurzaufenthalter:iinnen und Grenzganger:innen) keinen Schweizer Pass. Im Bauge-
werbe sind es 32 Prozent, in der Branche Information und Kommunikation (Informa-
tik, Telekommunikation) sowie in der Branche Erziehung und Unterricht jeweils 30
Prozent.

2 Die aktuelle Lehrstellensituation kann hier nachgesehen werden: https://www.yousty.ch

13 https://www.blick.ch/wirtschaft/ueber-10000-lehrstellen-sind-fuer-2024-noch-unbesetzt-und-die-
sorge-um-den-nachwuchs-waechst-uns-gehen-die-stifte-aus-id20014590.html

14 https://cf-images.yousty.ch/pages%2F613%2Fdocuments%2Fsfvs2dd9pdI3100ethc9%2FMedien-
mitteilung_|_beliebteste_L ehrberufe_|_2025.pdf
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https://cf-images.yousty.ch/pages%2F613%2Fdocuments%2Fsfvs2dd9pdl310oethc9%2FMedienmitteilung_I_beliebteste_Lehrberufe_I_2025.pdf

Anteil ausldandischer Arbeitnehmender nach Branche
Bundesamt flir Statistik, Schweizerische Arbeitskrafteerhebung 2023
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Bemerkung: Diese Daten beziehen sich auf die standige Wohnbevélkerung. Grenzgénger:innen,
Kurzaufenthalter:innen oder Entsandte sind somit nicht enthalten. Dies gilt beispielsweise fir sai-
sonale Erntehelfer:innen in der Landwirtschaft oder temporar angestellte Arbeitnehmende im
Baugewerbe.
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2.9 Eine Begrenzung der Zuwanderung verscharft den Personalmangel in der
Pflege

Kurz und biindig

Der Schweizer Arbeitsmarkt, insbesondere das Gesundheitswesen, ist stark auf
Zuwanderung angewiesen: Rund ein Drittel des diplomierten Pflegepersonals
(HF/FH) in der Schweiz hat ein ausléndisches Diplom. Aufgrund der Alterung der
Bevolkerung wird der Bedarf an Pflegefachkraften, vor allem in der Langzeitpflege,
weiterhin stark zunehmen. Trotz mehr Ausbildungsplatzen werden bis 2030 vo-
raussichtlich rund 30'500 Pflegefachpersonen fehlen. Eine starke Einschrankung
der Zuwanderung wirde den Personalmangel weiter verscharfen und die Gesund-
heitsversorgung gefahrden.

Die Zuwanderung wird hauptséachlich durch die Nachfrage nach Arbeitskraften beein-
flusst. Aktuell gelingt es in der Schweiz nur dank der Zuwanderung, den Bedarf an Ar-
beitskraften in bestimmten Branchen zu decken. Dies gilt besonders fir den Gesund-
heitssektor, der ein starkes Stellenwachstum verzeichnet. Der Mangel an Fachkraften
konnte in den vergangenen Jahren durch die Zuwanderung aus der EU abgefedert
werden.

Stellenwachstum und Zunahme auslandischer Erwerbstitiger (2014-2022)
Bundesamt flr Statistik, Beschéaftigungsstatistik (Besta), Erwerbstatigenstatistik (ETS)
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Bereits heute kann der Bedarf an Gesundheitspersonal — insbesondere im Pflegebe-
reich — nur durch die Zuwanderung von Arbeitskraften gedeckt werden. Die Zahlen
des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (OBSAN) zeigen: 30 Prozent des
Pflegepersonals in Spitdlern und Pflegeheimen auf Tertidrstufe (HF/FH) hat ein aus-
landisches Diplom. Dabei gibt es grosse regionale Unterschiede. Wahrend in der
Deutschschweiz etwas mehr als jede flinfte diplomierte Pflegefachperson Uber ein
auslandisches Diplom verfiigt (22%), ist es im Tessin jede dritte Person (32,9%) und
in der Westschweiz die Hélfte aller Pflegefachpersonen (50,8%).
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Gleichzeitig gibt es strukturelle Griinde, wieso der Bedarf an gut ausgebildeten Pfle-
gefachkraften in den kommenden Jahren noch weiter ansteigen wird. Dazu gehort
vor allem die demografische Entwicklung (steigende Lebenserwartung, Alterung von
geburtenstarken Jahrgangen, tiefere Geburtenrate von jlingeren Generationen) und
die epidemiologische Entwicklung (Iangere Pflegebedirftigkeit, zunehmende Komple-
xitét in der Behandlung).' Der Bedarf an Pflegepersonal wéchst deshalb nicht nur in
den Spitélern, sondern vor allem auch in Alters- und Pflegeheimen (+26%) und bei der
Spitex (+19%). Es wird also besonders in der Langzeitpflege (Alters- und Pflegeheime,
Spitex) zukiinftig noch mehr Personal brauchen. Der OBSAN-Bericht zeigt auch: Ob-
wohl die Kapazitaten in der Ausbildung von Pflegefachkraften erhoht wurden, wird
dies bei weitem nicht ausreichen. Die Prognosen des OBSAN gehen davon aus, dass
bis 2029 nur 67 Prozent des bendtigten Nachwuchses auf Tertiarstufe und 80 Pro-
zent des Pflege- und Betreuungspersonals auf Sekundarstufe Il in der Schweiz aus-
gebildet werden.’® Nach Prognosen von PwC fehlen bis 2030 30'500 Pflegefachper-
sonen in der Schweiz.’’

Mit der Annahme der SVP-Initiative wirde diese Situation verscharft, da der Zugang
zu dringend benotigtem Personal eingeschrankt wiirde. Eine Verscharfung des Perso-
nalmangels im Gesundheitssystem hat weitgehende Folgen und ist nicht zu unter-
schatzen. Dazu gehort auch eine zunehmende Belastung des bestehenden Perso-
nals. Die Folgen dessen sind ein hoheres Risiko flir Ausfalle bei der Arbeit, hohere
Fluktuation sowie der vollstandige Ausstieg aus dem Beruf, was den Arbeitskrafte-
mangel weiter verscharft. Bei einem strukturellen Personalmangel droht zudem eine
schlechtere Gesundheitsversorgung der Bevélkerung (z.B. langere Wartelisten, verzo-
gerte Behandlungen, geringere Betreuungskapazitaten, schlechtere medizinische
Outcomes).

Eine massive Beschrankung der Zuwanderung, wie die Initiative sie vorsieht, gefahr-

det die Gesundheitsversorgung und verscharft Engpasse im Gesundheitswesen, wo
bereits heute ein Mangel an Arbeitskraften besteht.

Die Zahl

In der Schweiz fehlen bis zum Jahr 2030 etwa 30'500 Pflegefachpersonen —
wirde die SVP-Initiative angenommen, waren es noch viel mehr.

15 OBSAN Bericht 03/2021: Gesundheitspersonal in der Schweiz — Nationaler Versorgungsbericht
2021.

16 OBSAN 2021:S. 8

7 PwC 2022: Schweizer Spitaler: So gesund waren die Finanzen 2021
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2.10 Die Zuwanderung finanziert die AHV

Kurz und biindig

Eine nachhaltige Finanzierung der AHV ist ohne Einwanderung kaum maoglich. Die
Zugewanderten leisten in der AHV insgesamt mehr Beitrage, als sie Leistungen
beziehen — auch in Zukunft. Eine starre Begrenzung der Bevolkerung auf zehn Mil-
lionen wirde die AHV-Finanzen stark belasten.

Eine nachhaltige Sicherung der AHV ist ohne Einwanderung kaum zu erreichen. Dies
wird unter anderem aus den Szenarien zur Demografie deutlich (siehe Kapitel 2.7).

In den vergangenen zwanzig Jahren hat die Zuwanderung die Wohnbevolkerung
deutlich verjingt und damit die Sozialversicherungen substanziell entlastet. Im Ge-
gensatz zu in der Schweiz geborenen Personen zahlen Zugewanderte in der ersten
Saule sowohl kurz- als auch langfristig mehr Beitrage ein, als sie an Leistungen bezie-
hen. Dies wird auch im Jahr 2070 noch so sein, sofern die Schweiz weiterhin eine ge-
wisse Migration zuldsst.’®

In der Schweiz geborene Personen: Anteil
an Beitragen und Leistungen nach Sozial-
versicherungen

Im Ausland geborene Personen: Anteil an Beitra-
gen und Leistungen nach Sozialversicherungen
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Quelle: BSV 2023. Migration und Sozialversicherungen. Eine Betrachtung der ersten S&ule und der Fa-
milienzulagen

Die jungsten verfiigharen Daten zeigen, dass Zugewanderte rund 33,9 Prozent der
Gesamtbeitrage an die AHV und die IV leisten, aber nur etwa 18,5 Prozent der Leis-
tungen aus den beiden Sozialversicherungen beziehen. Demgegenlber beziehen
Schweizerinnen und Schweizer 81,6 Prozent der Renten und leisten 66 Prozent der
Beitrage.

18 BSV 2023. Migration und Sozialversicherungen. Eine Betrachtung der ersten Saule und der Famili-
enzulagen
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Verteilung der AHV/IV-beitragspflichtigen Einkommen (2022) und der AHV/IV-

Renten (2024) nach Nationalitat
Bundesamt flir Sozialversicherungen BSV, in %

AHV/IV-Renten 81.6 153 3.2

Beitragspflichtige AHV/IV/EO-Einkommen (Beitrage) 66 27 6.9
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Sollte die Schweizer Bevolkerung auf eine starre Obergrenze von 10 Millionen be-
schrankt werden, wiirden die Finanzen der AHV in Schieflage geraten. Entweder
mussten Altersleistungen verschlechtert und zum Beispiel die AHV-Renten gekdiirzt
oder das Rentenalter erhoht werden. Oder es missten Mehreinnahmen in Milliarden-
hohe generiert werden, die zu einer substanziellen Belastung fir die Arbeitnehmen-
den fuhren kdnnten. Arbeitnehmende, die im Verlauf ihres Erwerbslebens in der
Schweiz arbeiten, leisten nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig einen ent-
scheidenden Beitrag zur Finanzierung unserer Altersrenten. Die Bevolkerung bei 10
Millionen zu deckeln, gefahrdet die Alterssicherung in der Schweiz.

Die Zahl

Zugewanderte leisten rund 34 Prozent der Gesamtbeitrage an die AHV und die IV,
beziehen aber nur etwa 19 Prozent der Leistungen. Demgegentber beziehen
Schweizerinnen und Schweizer 82 Prozent der Renten und leisten 66 Prozent der
Beitrage.
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3 Facts vs. Fakes — Nasty Questions, smart Answers

- Hilft die Initiative gegen steigende Mieten?

Der Anstieg der Mieten hat verschiedene Ursachen. Dazu gehoren etwa die schwache
Bautétigkeit, die hohe Nachfrage von Tourist:innen nach Mietwohnungen (z.B. Air-
bnb), oder die Erhohung der Renditen durch institutionelle Eigentimer:innen. Die Initi-
ative gibt auf alle diese Herausforderungen keine Antwort.

e Erhohung der Renditen aus Immobilien, durch Immobilienfonds, Pensionskas-
sen und Versicherungen

Mit der Finanzkrise 2008 wurden die Zinsen von den Zentralbanken weltweit
stark gesenkt mit dem Ziel, eine noch schlimmere Wirtschaftskrise zu verhin-
dern. Dadurch wurde es fir Anleger kurzfristig schwieriger, eine Rendite auf ihren
Vermogen zu erzielen. Mit verschiedenen Mitteln wurden und werden deshalb die
Renditen von Anlageobjekten, darunter vieler Mietwohnungen, beispielsweise
durch Um- und Neubauten oder Leerkindigungen erhoht.

Vor allem institutionelle Eigentimer:innen wie Versicherungen, Immobilienfonds
und Pensionskassen verfolgen diese Strategie. Das Problem: institutionelle Ei-
gentlmer:innen besitzen einen grossen Teil der Immobilien in der Schweiz. Die
grosste institutionelle Eigentiimerin ist die Swiss Life Asset Management (Le-
bensversicherungskonzern). Sie besitzt alleine in der Schweiz 35'000 Wohnun-
gen im Wert von 23,1 Milliarden. Im Jahr 2024 erzielte sie einen Reingewinn von
1,26 Milliarden und eine Eigenkapitalrendite von 16,6 Prozent.

Die heutige rechtliche Situation ermoglicht es diesen institutionellen Eigentimern
die Renditen stark zu erhdhen und Wohnungen als reine Renditemaoglichkeit zu
betrachten und nicht als Grundbediirfnis. Deshalb braucht es Gegengewichte ge-
gen die renditegetrieben Immobilienanleger:innen. Es braucht eine aktive Wohn-
baupolitik der 6ffentlichen Hand, damit mehr glinstiger Wohnraum geschaffen
und der genossenschaftliche Wohnungsbau gefordert werden kann. Die Ausga-
ben des Bundes fiir den sozialen Wohnungsbau haben aber verglichen mit den
gesamten Bundesausgaben in den letzten 20 Jahren massiv abgenommen. Statt
mehr zu investieren, investiert der Bund immer weniger in den sozialen Woh-
nungsbau.

Zentral ist zudem die Starkung des Mietrechts. So sollte etwa bei einem Mieter-
wechsel die Miete des Vormieters bekannt gegeben werden und die Hohe der
Miete regelméssig auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gepriift
werden mussen.
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Schwache Bautatigkeit: Die Bautatigkeit bei Neubauten sinkt in der Schweiz seit
2078. Fur die schwache Bautatigkeit gibt es mehrere Griinde. Insbesondere
nahm die Anzahl an Leerwohnungen ab 2016 stark zu, wodurch die Erstellung
neuer Wohnungen reduziert wurden. Erst ab 2021 sank die Leerwohnungsziffer
rasch. Trotzdem stieg die Bautatigkeit bei Neubauten nicht wieder an. Grund da-
fur sind unter anderem die Zinsen, die mit dem anhaltenden Aufschwung nach
der Pandemie ab September 2022 stetig erhdoht wurden. Dadurch sank das Inte-
resse von Investor:innen an der Erstellung neuen Wohnraums.

Investitionen in Neubauten — Veranderung zum Vorjahr
Bundesamt flr Statistik, Bau- und Wohnbaustatistik, in %
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e Zunahme der Nachfrage nach touristischen Mietwohnungen, Nachfrage nach

Zweitwohnungen: Mit und nach der Pandemie stieg die Nachfrage nach Zweit-
wohnungen stark an. Schatzungen gehen davon aus, dass derzeit etwa 500'000
Zweitwohnungen vor allem in Tourismusregionen bestehen. Die Vermietung und
der Verkauf von Ferienwohnungen fihrt zu einem anhaltenden Druck auf die Mie-
ten von Erstwohnungen. Dies zeigt sich etwa anhand der Entwicklung der Ange-
botsmieten im Kanton Graubiinden. Die starke Nachfrage nach Ferienwohnun-
gen — sei es zur direkten Miete, zum Kauf oder als Airbnb-Wohnung — ist fir den
starken Anstieg der Mietpreise in touristischen Regionen hauptverantwortlich.
Die Einwanderung von Arbeitskraften hat damit kaum etwas zu tun. Eine Regulie-
rung von Airbnb-Wohnungen, beispielsweise so, dass nur noch bewohnte Woh-

nungen kurzzeitig vermietet werden ddrften, ware dafiir ein moglicher Lésungs-
ansatz.

Mietpreise — Entwicklung in ausgewahlten Kantonen
Swiss Maket Place Group, Angebotsmieten, Index
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Die SVP als grosste Partei lehnt aber Massnahmen, welche das Problem an der
Wurzel packen wirden ab. Sie hat Schwachungen des Mietrechts im nationalen
Parlament immer unterstitzt. |hr liegen der Schutz des Privateigentums und die
Renditen der institutionellen Eigentimer und die Mdglichkeiten der «Geschaft-
limacher» naher als die Anliegen der Mieterinnen und Mieter.

Die Initiative liefert denn auf alle diese Herausforderungen keine Antworten — sie baut
keine einzige Wohnung und sie senkt weder bestehende Mieten noch verhindert sie

Mietzinserhohungen. Sie versucht einzig, das Problem der steigenden Mieten den
Auslanderinnen und Auslandern zuzuschieben.
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- Hilft die Initiative gegen Stau?

Staus entstehen vor allem durch punktuell Gberlastete Verkehrsinfrastruktur, fehlende
Kapazitaten im offentlichen Verkehr und ein wachsendes Verkehrsaufkommen - ins-
besondere im Pendelverkehr. Eine Obergrenze bei der standigen Wohnbevolkerung
reduziert weder den bestehenden Verkehr noch beseitigt sie Engpasse im Strassen-
oder Bahnnetz. Wirksame Massnahmen gegen Stau sind hingegen Investitionen in
den OV, der gezielte Ausbau der Infrastruktur, bessere Raumplanung sowie Ver-
kehrslenkung. Daflr bietet die Initiative keine Losungen. Da nach einer allfalligen An-
nahme der Initiative wohl vermehrt Grenzganger:innen angestellt wiirden, dirften
sich die Staustunden sogar deutlich erhohen.

- Hilft die Initiative gegen die Verbauung der Landschaft?

Die Nachhaltigkeitsinitiative verhindert die Verbauung von Natur und Landschaft
nicht. Die Hauptursache fir die Zersiedelung ist eine unzureichende Raumplanung.
Dies wurde mit der Anderung des Raumplanungsgesetzes angegangen. Fir mehr
Wohnraum kénnen bestehende Bauzonen besser ausgeniitzt werden (z.B. durch Auf-
stockungen, Umnutzung von ehemaligen Industriearealen). So wird verhindert, dass
neues Bauland auf der griinen Wiese entsteht. Fiur den effektiven Schutz der Land-
schaft braucht es nicht weniger Menschen in der Schweiz, sondern eine gute Raum-
und Siedlungsplanung, die die Natur schitzt und lebenswerte und gut erschlossene
Wohngebiete schafft.

- Verursachen Auslander:innen hohere Gesundheitskosten und hohere
Pramien?

Diese Behauptung ist faktisch falsch. Das belegen aktuelle Zahlen des Bundesamts
fur Statistik. Demnach verursachen auslandische Versicherte im Durchschnitt niedri-
gere Gesundheitskosten als Schweizer:innen. Das gilt auch dann, wenn berlcksich-
tigt wird, dass die auslandischen Personen, die in der Schweiz leben, im Druchschnitt
junger sind und deshalb tendenziell weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch neh-
men als altere Personen.™ Es gibt keine Belege dafir, dass die Zuwanderung per se
einen Anstieg der Pramien verursacht. Auch auslandische Personen in der Schweiz
zahlen die obligatorischen Krankenkassenpramien und tragen damit zur Finanzierung
des Gesundheitssystem bei.2° Grund fiir den Anstieg der Pramien sind die steigenden
Gesundheitskosten. Die massgeblichen Kostentreiber sind strukturelle Grinde wie
die Alterung der Bevolkerung, der medizinische Fortschritt (innovative Behandlungen,
neue, aber teure Medikamente) und die steigende Nachfrage nach Gesundheitsleis-
tungen.

19 Bundesamt fiir Statistik (2025): Kosten zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
nach Staatsangehdrigkeit der Versicherten. Bericht im Auftrag des Eidgendssischen Departements
des Innern.

20 Antwort des Bundesrates auf 23.7791 Zuberbuhler (vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbe-
trieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairld=20237791)
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- Nutzen Auslander:innen unsere Sozialversicherungen aus?

Zugewanderte zahlen in fast allen Sozialversicherungen mehr Beitrage ein, als sie an
Leistungen aus ihr beziehen. Dartber hinaus tragt Migration durch die damit verbun-
dene Verjlingung der Bevolkerungsstruktur wesentlich zur langfristigen Stabilisierung
der Sozialversicherungen bei.

e 1. Sdule (AHV/IV/EO): Auslandische Staatsangehorige tragen massgebend zur
Finanzierung der Sozialversicherungen der 1. Saule bei. Wahrend auslandische
Staatsangehdrige rund 34 Prozent der gesamten Beitrdage der 1. Saule
(AHV/IV/EQ) einzahlen, beziehen sie nur rund 18,5 Prozent der Leistungen aus
ihr.2" Langfristige Prognosen bis ins Jahr 2070 zeigen, dass Zugewanderte auch
kinftig deutlich mehr in die 1. Saule einzahlen werden, als sie daraus beziehen.?2

e Erganzungsleistungen (EL): Auch bei den Ergénzungsleistungen ist der Leis-
tungsbezug von Zugewanderten unterdurchschnittlich. Wahrend im Ausland ge-
borene Personen rund 32 Prozent der standigen Wohnbevaolkerung ausmachen,
entfallen nur 23 Prozent der ausbezahlten EL-Leistungssumme auf auslandische
Staatsangehorige. Demgegentber gehen 77 Prozent der EL-Leistungen an
Schweizer Staatsangehorige. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass Erganzungsleis-
tungen ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz ausbezahlt
werden. Inzwischen leben fast vier von finf AHV-Bezligerinnen und -Beziigern
aus EU-/EFTA-Staaten im Ausland und haben daher keinen Anspruch auf EL.

e Arbeitslosenversicherung: Angehorige von EU/EFTA-Staaten und Drittstaaten
zahlen zwar erheblich in die Arbeitslosenversicherung (ALV) ein, beziehen jedoch
im Verhaltnis haufiger Leistungen als Schweizer Staatsangehorige. Hauptursa-
che daflr ist ihre Uberdurchschnittliche Beschaftigung in konjunkturanfalligen
Branchen mit generell hoherem Arbeitslosigkeitsrisiko. Besonders ausgepragt ist
dieses Risiko im Gastgewerbe, wo der Auslanderanteil rund 56 Prozent betragt,
sowie im Baugewerbe mit etwa 44 Prozent.?

e Sozialhilfe: Wahrend im Jahr 2023 rund 1,8 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer Sozialhilfe bezogen, waren 5,7 Prozent der Zugewanderten auf dieses
letzte Auffangnetz des Schweizer Sozialsystems angewiesen. Dies ldsst sich
durch zwei Faktoren erklaren: Erstens erwerben Beschaftigte in Tieflohnbran-
chen im Verlauf ihres Arbeitslebens haufig keinen Anspruch auf AHV- oder V-
Vollrenten. Auslandische Staatsangehorige sind Uberproportional in diesen Tief-
lohnbranchen vertreten und sind entsprechend haufiger auf Sozialhilfe angewie-
sen als Schweizerinnen und Schweizer. Zweitens haben kriegsgefllichtete Men-
schen haufig mit langfristigen psychischen Problemen zu kampfen, die ihnen die
Aufnahme einer Erwerbsarbeit verunmaoglichen. Diese Personen sind gezwun-
genermassen abhangig von der Sozialhilfe. Es ist festzuhalten, dass die absolute
Zahl der Sozialhilfebeziehenden im Jahr 2023 trotz anhaltendem Bevolkerungs-
wachstum so tief war wie seit 2011 nicht mehr.24

21 Seco 2025. 21. Bericht des Observatoriums zum Freizligigkeitsabkommen Schweiz - EU

22 Favre, Sandro; Follmi, Reto; Zweimiiller, Josef (2023). Migration und Sozialversicherungen. Eine
Betrachtung der 1. Sdule und der Familienzulagen. Beitrdge zur Sozialen Sicherheit. Forschungsbe-
richt Nr. 6/23. Bern: Bundesamt fiir Sozialversicherungen BSV

23 BFS 2025. Erwerbstatigenstatistik (ETS)

24 Seco 2025. 21. Bericht des Observatoriums zum Freizligigkeitsabkommen Schweiz - EU
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- War die Zuwanderung schon jemals so hoch wie in den letzten Jahren?

Ein Blick auf die Einwanderung in die Schweiz nach dem 2. Weltkrieg zeigt, dass die
Schweiz schon seit langem ein Einwanderungsland ist. Die Einwanderung war zu Be-
ginn der 1960er-Jahre sehr hoch. Auch nach der Corona-Pandemie ist die Zuwande-
rung stark gestiegen.

Einwanderung in die Schweiz (1950-2024)
Bundesamt fir Statistik
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Diese Kurve muss aber eingeordnet werden: Im Jahr 2022 ist die Schweizer Bevolke-
rung viel grosser als sie es noch 1960 war. Proportional zur damaligen Bevolkerungs-
grosse war die Zuwanderung in den 1960er-Jahren also deutlich grosser. Mit dem
Ende des hohen Wirtschaftswachstumes sank die Einwanderung in den 1960er Jah-
ren rasch. Die Zuwanderung im Verhaltnis zur Wohnbevolkerung hat also seither nie
mehr das gleiche Niveau erreicht als in den 1960er-Jahren. Dies zeigt die folgende
Grafik.

Einwanderung in die Schweiz im Verhaltnis zur Wohnbevélkerung (1950-2024)
Bundesamt fiir Statistik, eigene Berechnungen
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- Wird die Zuwanderung weiterhin so hoch bleiben?

Die Zuwanderung hangt stark von der Nachfrage nach Arbeitskraften ab. Diese war in
den letzten Jahren im Gesundheitswesen besonders hoch. Entsprechend arbeiten in
dieser Branche auch sehr viele auslandische Arbeitnehmende. Die Zuwanderung
dirfte in den kommenden Jahren tatsachlich dazu fiihren, dass die Schweiz in den
kommenden Jahren relativ rasch eine Einwohnerzahl von Uber 10 Millionen erreicht.
Anschliessend durfte sich das Bevolkerungswachstum aufgrund der Demografie
aber stark verlangsamen. Die Schweiz dirfte deshalb gemass dem wahrscheinlichs-
ten Szenario des Bundesamts fir Statistik in den ndachsten 50 Jahren nie 11 Millionen
Einwohnerinnen und Einwohner haben. Allerdings sind Prognosen auf eine so lange
Zeit hinaus immer mit grosser Unsicherheit behaftet.

Szenario der Bevolkerungsentwicklung (2024-2075)
Bundesamt fir Statistik, Referenzszenario
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- Werden durch die Zuwanderung inlandische Arbeitnehmende verdrangt?

Eine Personenfreiziigigkeit ohne flankierende Massnahmen ware ein grosses Risiko
fur die Arbeitnehmenden. Denn auslandische Arbeitnehmende wiirden zu deutlich tie-
feren Lohnen in der Schweiz arbeiten. Mit der Durchsetzung von orts-, berufs- und
branchenlblichen Lohnen ist dieses Risiko viel geringer, da es nicht oder kaum gins-
tiger ist, auslandische Arbeitnehmende an Stelle von inlandischen Arbeitnehmenden
anzustellen. Dies zeigen verschiedene Studien. Allerdings gibt es je nach Region auch
problematische Entwicklungen. So zeigen Untersuchungen fir das Tessin, Genf oder
den Jurabogen beispielsweise relevante unerklarte Lohnunterschiede zwischen inlan-
dischen Arbeitnehmenden und Grenzganger:innen.2® Gegen diese problematischen
Entwicklungen hilft aber keine Beschrankung der Zuwanderung ohne Lohnschutz, wie

25 Bigotta M. und V, Giancone (2023): «<Lohne von Grenzgéngern: Grosse regionale Unterschiede», in:
Die Volkswirtschaft, 19. Januar 2023

2517. Bericht des Observatoriums zum Freiziigigkeitsabkommen Schweiz und EU — Auswirkungen
der Personenfreizligigkeit auf Arbeitsmarkt und Sozialleistungen.
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es sich die SVP wiinscht, sondern nur ein besserer Lohnschutz. Diesen Kampf mus-
sen Gewerkschaften und Personalverbande intensiv weiterflihren.

- Braucht es nicht eine starkere Kontrolle der Zuwanderung, um inlandi-
sche Arbeitskrafte zu schiitzen?

Antwort 1:

Die Zuwanderung in die Schweiz passiert heute schon auf regulierte Art und Weise.
Das Bevolkerungswachstum ist auf eine starke Wirtschaft zurlickzufihren, die Ar-
beitskrafte nachfragt. Auslandische Arbeitskréafte halten tagtaglich die Schweiz am
Laufen, unter anderem in der Pflege, auf dem Bau, in der Industrie, im Gastgewerbe
oder der IT. Die Uberlastung von &ffentlicher Infrastruktur ist nicht primar ein Bevol-
kerungs-, sondern ein Investitionsproblem. Infrastruktur wie der OV, das Strassen-
netz, Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen brauchen eine langfristige Planung und
Investitionen in den Erhalt und den Ausbau. Wer einfach die Bevolkerung begrenzen
will, ohne Infrastruktur auszubauen, verschiebt das Problem.

Antwort 2:

Die Initiative fokussiert nur auf die standige Wohnbevolkerung. Deshalb muss bei ei-
ner Annahme damit gerechnet werden, dass die Anzahl an Grenzganger:innen deut-
lich zunehmen wiirde. Grenzganger:innen gehoren nicht zur standigen Wohnbevaolke-
rung und wirden entsprechend keinen Beschrankungen unterliegen. Eine starke Zu-
nahme bei Grenzganger:innen wiirde insbesondere in den Grenzregionen Genf, Tes-
sin, Jura, Neuenburg oder Basel zu einem starken Anstieg der Belastungen auf Stras-
sen und im offentlichen Verkehr fiihren und nicht zu einer Entlastung.

Antwort 3:

Bei einer Annahme der Initiative wiirde die Zuwanderung vermutlich wieder Uber die
Kontingente reguliert. Der Lohnschutz und die Kontrollen der Arbeitsbedingungen
wulrden abgebaut. Zudem wirden Arbeitnehmende vermehrt im Ausland leben und in
der Schweiz arbeiten. Dies wiirde den Lohndruck erhéhen. Von mehr Souveranitat bei
der Einwanderung, die den Arbeitnehmenden nitzt, kann deshalb nicht die Rede sein.

- Warum werden keine Massnahmen fiir inlandische Arbeitnehmende er-
griffen?

In den letzten Jahren wurden verschiedene Massnahmen in Erganzung zu den flan-
kierenden Massnahmen ergriffen, die inlandische Arbeitnehmende starken sollen.
Dazu gehort etwa die Stellenmeldepflicht, eine neue Strategie fir die o6ffentliche Ar-
beitsvermittlung und Unterstiitzungsprogramme der Arbeitslosenversicherung fir al-
tere Arbeitnehmende («Supported Employment», «<Job Coaching»). Zudem wurde
eine Uberbriickungsleistung fir &ltere Arbeitslose eingefiihrt. Weitere Massnahmen
zielen auf die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab, etwa die neue Betreu-
ungszulage, die das Parlament kdirzlich beschlossen hat.
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- Warum gib es keinen Gegenvorschlag zur Initiative?

Der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments haben sich gegen einen Gegenvor-
schlag ausgesprochen. Denn die Initiative ist radikal und gefahrdet den bilateralen
Weg mit Europa. Die Initiative hat keine konkreten Losungen, sondern verursacht
Chaos und neue Probleme: eine Schwachung des Lohnschutzes, prekarere Arbeitsbe-
dingungen fir auslandische Arbeitskréafte in der Schweiz und eine isolierte Schweiz
mitten in Europa. Statt eines Gegenvorschlags hat sich der Bundesrat deshalb ent-
schieden, konkrete Schritte einzuleiten. Dazu gehdren Massnahmen, um Personen,
die bereits in der Schweiz leben, besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das be-
trifft zum Beispiel altere Arbeitnehmende und Personen, die im Rahmen das Famili-
ennachzugs in die Schweiz zugewandert sind.

- Warum sind manche Arbeitgebende gegen die bilateralen Vertriage?

Ein immer grosserer Teil der Arbeitgebenden und Manager:innen hat kaum noch Bo-
denhaftung. Sie stehen globalisierten Unternehmen vor, verwalten riesige global ver-
streute Wertschopfungsketten und investieren ihre Vermaogen weltweit. Flr sie ist der
Werkplatz Schweiz keine Herzensangelegenheit, sondern eine Option. Manche Arbeit-
gebende und Vermogensverwalter:innen hegen deshalb die Hoffnung, dass sich die
Schweiz den internationalen Regelungen entziehen kann und wollen die Schweiz als
eine Art Pirateninsel fir wohlhabende globalisierte Eliten etablieren. Sollte dieser Plan
nicht aufgehen, bestehen flr diese Manager:innen und Vermdgensverwalter:innen je-
derzeit andere Optionen, an denen sie produzieren und investieren kénnen. Entschei-
dend bleibt der Werkplatz Schweiz aber fir die Arbeitnehmenden. Mit einer Aufkiindi-
gung der bilateralen Vertrage wirde der Werkplatz Schweiz schwer geschadigt und
isoliert. Wohlstand und Arbeitsplatze waren dadurch nachhaltig gefahrdet. Eine Pira-
teninsel fir eine wohlhabende globalisierte Elite wiirde hingegen das Leben in der
Schweiz so teuer machen, dass ein gutes Leben fir Normalsterbliche kaum noch
maoglich ware.

- Uberlasten auslandische Studierende die Schweizer Hochschulen?

Die Schweiz ist auf einen starken Wissenschaftsstandort angewiesen. Besonders fir
Institutionen wie die ETH und die EPFL braucht es qualifizierte Studierende und Dok-
torierende aus dem Ausland, um Spitzenforschung zu betreiben, technologische Ent-
wicklung und Innovation voranzutreiben und die Vernetzung der Schweiz in der Wis-
senschaftslandschaft zu fordern. Auslandische Studierende zahlen oft deutlich ho-
here Studiengebihren als ihre Schweizer Mitstudierenden und tragen zur Finanzie-
rung des Hochschulsystems bei. Zudem bleibt ein Teil der Absolvent:innen nach dem
Abschluss in der Schweiz fir die Arbeit in der Forschung, Technologie, Industrie oder
im Gesundheitswesen. Die Schweizer Hochschulen konnen bereits heute steuern, wie
viele internationale Studierende sie aufnehmen. Schweizer Studierende werden
dadurch nicht verdrangt. Die Hochschulen sind und bleiben offen fir alle Schweizer
Studierenden, die die Zulassungsbedingungen erflllen. Die Kapazitaten der Hoch-
schulen stossen heute teilweise an ihre Grenzen Limit. Das liegt aber auch daran,
dass sich immer mehr junge Schweizer:innen fir ein Hochschulstudium entscheiden.
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- Sind Auslanderinnen und Auslander krimineller als Schweizerinnen und
Schweizer?

Tatsachlich zeigt die Kriminalstatistik, dass rund 56 Prozent der Tatverdachtigen in
der Schweiz keinen Schweizer Pass besitzen, obwohl der Anteil der auslandischen
Bevolkerung bei etwa 27 Prozent liegt. Verglichen mit der Bevolkerungszahl weisen
etwa Personen aus Kamerun, der Dominikanischen Republik, Tunesien, Algerien und
Marokko die hochsten Kriminalitatsraten auf. Allerdings sind auch bei Personen aus
Kamerun, die in der Schweiz leben, 96 Prozent keiner Straftat beschuldigt worden,
also der Uberwéltigende Anteil.?® Dies zeigt, dass Nationalitat kein Erklarungsfaktor
fur kriminelles Verhalten ist. Eine Annahme der Nachhaltigkeitsinitiative wirde die
Kriminalitatsraten nicht senken — weder von Auslander:innen noch von Schweizer:in-
nen . Vielmehr dirfte die Initiative einen negativen Effekt haben, denn mit der Kiindi-
gung der bilateralen Vertragen wiirde auch das Schengen/Dublin-Abkommen wegfal-
len. Dieses regelt unter anderem die grenziberschreitende Zusammenarbeit der Poli-
zei und ermoglicht den Informationsaustausch. Eine Kiindigung des Schengen/Dub-
lin-Abkommens wirde somit auch die grenziberschreitende Verbrechensbekamp-
fung schwachen.

2\/gl. Baier D. (2024): «Anstieg der Kriminalitat in der Schweiz: Zur Bedeutung des Faktors Staatsan-
gehorigkeit», in Risiko und Recht, Ausgabe 2, 2024, S. 6-26.
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4 Informationen zum Familiennachzug und zum Status von vor-
laufig aufgenommenen Personen

Die Nachhaltigkeitsinitiative sieht vor, dass bei einer Uberschreitung der 9,5-Millio-
nen- Grenze insbesondere Massnahmen im Asylbereich und beim Familiennachzug
ergriffen wiirden. Insbesondere sollen vorlaufig Aufgenommene keine Aufenthalts-
und Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Biirgerrecht (Schweizer Pass) oder
kein anderweitiges Bleiberecht erhalten.

- Wie viele Personen kommen iiber den Familiennachzug in die Schweiz?

Im Jahr 2024 (aktuellste Daten) sind 42'433 Personen Uber den Familiennachzug in
die Schweiz eingewandert. Die Halfte davon betraf Personen aus dem EU/EFTA-Staa-
ten, die andere Halfte Personen aus Staaten ausserhalb Europas.

Einwanderung in die standige Wohnbevélkerung nach Grund
Staatssekretariat fiir Migration, Jahresstatistik Zuwanderung 2024
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Lesebeispiel: Im Jahr 2024 kamen 89'410 Personen zwecks Erwerbstatigkeit in die Schweiz,
17'652 fur eine Aus- und Weiterbildung und 42'433 im Rahmen des Familiennachzugs. Davon ka-
men 57% aus der EU/EFTA und 49% aus einem Drittstaat (z.B. USA, Trkei, Kosovo, Indien).
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Der Familiennachzug aus Drittstaaten erfolgte aus verschiedenen Staaten etwa aus
Kosovo, Nordmazedonien, Brasilien, Indien, der Tlrkei, den USA oder dem Vereinigten
Konigreich.

Familiennachzug in die standige auslandische Wohnbevolkerung nach Nationali-
tat
Staatssekretariat fir Migration, Jahresstatistik Zuwanderung 2024

Familiennachzug nach Nationalitat
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Lesebeispiel: 10% der Personen, die ber den Familiennachzug in die Schweiz kommen stammen
aus Deutschland. 4% der Personen, die (ber den Familiennachzug in die Schweiz kommen stam-
men aus dem Kosovo.

Der Familiennachzug in die Schweiz erfolgte zu einem kleineren Teil zu Schweizerin-
nen und Schweizern (6'617 Personen) und zum grosseren Teil zu auslandischen Per-
sonen (35'816 Personen). Nachgezogen wurden 18'407 Kinder und 24'026 Ehepart-
ner:innen.

Familiennachzug zu Schweizerinnen und Schweizern und Auslanderinnen und

Auslandern
Staatssekretariat fiir Migration, Jahresstatistik Zuwanderung 2024
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Lesebeispiel: VVon den Personen, welche 2024 (iber den Familiennachzug in die Schweiz kamen
sind 6'457 Personen Ehepartnerinnen von Schweizer Blirgerinnen und Burgern.
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- Wann konnen Auslanderinnen und Auslander ihre Familienangehorigen
in die Schweiz nachziehen?

EU/EFTA-Biirgerinnen: (EFTA=Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz):
Auslandische Arbeitnehmende aus der EU/EFTA mit einem Aufenthaltsrecht in der
Schweiz konnen grundsatzlich auch mit ihrer Familie zusammenleben. Dies gilt auch,
wenn beispielsweise die Ehefrau oder der Ehemann nicht lber einen europaischen
Pass verflgt. Kinder konnen bis zu deren 21. Lebensjahr immer mit den Eltern in die
Schweiz mitkommen. Bei Eltern und Grosseltern missen die Arbeitnehmenden fir
deren Unterhalt sorgen konnen. Nichterwerbstatige missen unter anderem ausrei-
chend finanzielle Mittel nachweisen kdnnen, damit kein Anspruch auf Sozialhilfe ent-
steht. Diese Rechte sind durch das Freiztigigkeitsabkommen mit der EU gegenseitig
garantiert. Eine Einschrankung des Familiennachzuges bei EU/EFTA-Blrger:innen
ware entsprechend ein bedeutender Verstoss gegen dieses Abkommen.

Auslédnder:innen aus Drittstaaten mit B-Ausweis (Aufenthaltsbewilligung):

Fir den Familiennachzug aus einem Drittstaat (z.B. USA, UK, Tirkei, Kosovo) gelten
strenge Voraussetzungen. So muss etwa eine angemessene Wohnung vorhanden
sein, die Person muss finanziell unabhangig sein (z.B. keine Sozialhilfeabhéngigkeit
vorher oder nachher) und die Nachziehenden missen Sprachkenntnisse in der Lan-
dessprache nachweisen oder entsprechende Bemiihungen belegen kénnen. Zudem
dirften keine Missbrauchsgriinde vorliegen. Nachgezogen werden konnen die Ehe-
partner:innen sowie Kinder unter 18 Jahren. Ein Nachzug z.B. der Eltern ist nicht
maoglich. Die Behorden haben einen Ermessenspielraum und kénnen ein Gesuch ab-
lehnen.

Auslédnder:innen aus Drittstaaten mit C-Ausweis (Niederlassungsbewilligung):
Personen mit einer Niederlassungsbewilligung (C-Bewilligung) konnen Ehepartner:in-
nen und Kinder unter 18 Jahren nachziehen, wenn eine angemessene Wohnung fir
die ganze Familie vorhanden ist, ein ausreichendes Einkommen oder Vermogen be-
steht und keine Sozialhilfeabhangigkeit vorliegt oder durch den Nachzug entstehen
konnte. Es muss eine Integrationsbereitschaft aller Familienmitglieder vorliegen.

Informationen zum Familiennachzug bei vorlaufig Aufgenommenen: siehe folgender
Abschnitt

- Wer sind vorlaufig aufgenommene Personen?

Vorldufig aufgenommene Personen (F-Ausweis), sind Personen, die in der Schweiz
kein Asyl erhalten haben, die aber aus anderen Griinden nicht in ihre Herkunftslander
zurtickgeschickt werden konnen. Dies, weil der Vollzug nicht maglich, nicht zulassig
oder nicht zumutbar ist. Beispielsweise, weil in ihrem Heimatland Krieg herrscht (z.B.
Somalia) oder die betreffende Person mit einer Verfolgung oder schweren Menschen-
rechtsverstdssen rechnen miissten (z.B. Eritrea). Eine vorldufige Aufnahme erhalten
auch Personen, die verfolgt sind, aber Mitglied einer kriminellen Organisation waren
(z.B. PKK in der Turkei). Ihnen wiirde in ihrem Heimatland Verfolgung und Folter dro-
hen, gleichzeitig sind sie aber vom Recht auf Asyl ausgeschlossen. Die vorlaufige
Aufnahme wird regelmaéssig Uberpriift und kann aufgehoben werden, wenn die Vo-
raussetzungen dafir nicht mehr gegeben sind. Die vorlaufige Aufnahme erlischt auch
bei einem nicht bewilligten Auslandsaufenthalt.
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In der Schweiz leben aktuell 13'823 vorlaufig aufgenommene Personen aus Afghanis-
tan, 7°507 aus Eritrea, 6'002 aus Syrien, 2’347 aus Somalia, 913 aus China (u.a. Tibet,
Uiguren) und 987 aus der Tiirkei.?’

- Welchen Beschrankungen unterliegen vorlaufig aufgenommene Perso-
nen?

Die vorlaufige Aufnahme ist ein provisorischer Status. Er kann von den Behdrden je-
derzeit aufgehoben werden. Ein Familiennachzug ist friihestens nach drei Jahren
moglich und nur unter strengen Auflagen. Ein Nachzug etwa der Eltern ist nicht mog-
lich. Reisen ins Ausland sind nur in Ausnahmeféallen maglich, Reisen ins Heimatland
sind strikt verboten. Eine Aufenthaltsbewilligung wird nur bei guter Integration erteilt,
insbesondere wenn die Person finanziell unabhangig ist. Ein Kantonswechsel ist
grundsatzlich nicht vorgesehen und bedarf einer Bewilligung. Der Wechsel wird bewil-
ligt, damit die Familie zusammenleben kann, wenn die Gesundheit der betroffenen
Person sonst gefahrdet wéare oder sofern die Person im anderen Kanton eine stabile
Beschaftigung ausibt und keine Sozialhilfe bezieht.

Vorlaufig aufgenommene Personen konnen in der ganzen Schweiz arbeiten oder eine
Lehre absolvieren. Dabei miUssen die orts-, berufs- und branchenublichen Lohne ein-
gehalten werden. Der Arbeitgeber muss die Aufnahme der Arbeitstatigkeit den Behor-
den melden und sich verpflichten, die orts-, berufs- und branchentblichen Lohne ein-
zuhalten. Die Ausbildung von vorlaufig aufgenommenen Personen ist fir die Betriebe
mit Risiken verbunden, da ihr Status jederzeit aberkannt werden kann und sie zurtick
in ihre Heimat geschickt werden konnen. Kinder von vorlaufig aufgenommenen Per-
sonen konnen die Schule besuchen

- Wann konnen vorlaufig aufgenommene Personen ihre Familien in die
Schweiz nachziehen?

Vorlaufig aufgenommene Personen konnen frihestens drei Jahre nach Erteilung der
vorlaufigen Aufnahme einen Antrag auf Familiennachzug stellen. Ein Familiennach-
zug ist nur beim Ehepartner oder eingetragenen Partnern bzw. der Ehepartnerin oder
eingetragenen Partnerin und den eigenen Kindern maoglich, sofern diese unter 18
Jahre alt sind. Fur den Familiennachzug muss geeigneter Wohnraum vorhanden sein,
die Familie muss finanziell unabhéngig sein (nicht von der Sozialhilfe abhéngig), sie
muss sich in der Landessprache des Wohnorts verstandigen konnen oder entspre-
chende Sprachkurse besuchen. Ausserdem muss ausgeschlossen werden kénnen,
dass die Person Erganzungsleistungen zur Invalidenversicherung oder der AHV be-
ziehen konnte (vgl. Art. 85¢, Bundesgesetz iiber die Auslanderinnen und Auslander
und Uber die Integration — Auslénder- und Integrationsgesetz AIG).

27 Quelle: Staatssekretariat fir Migration, Asylstatistik 2024
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-» Wann erhalten vorlaufig aufgenommene Personen (F-Ausweis) eine
Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis)?

Vorlaufig aufgenommene Personen haben keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbe-
willigung. Unter bestimmten Umstéanden konnen kantonale Migrationsbehorden auf
Antrag aber eine solche Bewilligung erteilen, wenn die Person seit mindestens funf
Jahren in der Schweiz lebt, bestimmte Integrationskriterien erflillt, sowie am Wirt-
schaftsleben teilnimmt durch eine Erwerbstatigkeit oder eine Ausbildung. Sowohl die
kantonale Behorde als auch das Staatssekretariat fir Migration (SEM) missen ihre
Zustimmung erteilen. Mit der Annahme der Initiative wirde diese Moglichkeit abge-
schafft.

- Konnen vorlaufig Aufgenommene (F-Ausweis) eingebiirgert werden und
einen Schweizer Pass erhalten?

Nein. Eine Einbirgerung setzt eine C-Bewilligung (Niederlassungsbewilligung) voraus.

Die vorlaufige Aufnahme ist grundsatzlich vorlaufig und riickkehrorientiert.
- Wie viele vorlaufig Aufgenommenen bleiben in der Schweiz?

Im Jahr 2024 lebten 42'884 vorlaufig Aufgenommene in der Schweiz. Rund die Halfte
der vorlaufig Aufgenommenen lebt seit (iber sieben Jahren in der Schweiz.

- Arbeiten vorlaufig aufgenommene Personen haufig?
Die Erwerbsbeteiligung von vorlaufig aufgenommenen Personen hat in den letzten

Jahren stark zugenommen und liegt bei Personen mit einer Aufenthaltsdauer zwi-
schen vier und finf Jahren bei 67 Prozent.

Travail.Suisse

41



	1 Was will die Initiative und was passiert bei einer Annahme?
	1.1 Inhalt der Initiative
	1.2 Was passiert bei einer Annahme der Initiative?

	2 Argumente gegen die Initiative
	2.1 Die Initiative ist ein Angriff auf den Lohnschutz
	2.2 Die Initiative ist eine Gefahr für den Wohlstand der Schweiz und die Arbeitsplätze
	2.3 Ausländische Kolleg:innen verdienen Rechte – nie mehr Saisonnierstatut
	2.4 Das Asylwesen ist keine wesentliche Ursache für das Bevölkerungswachstum
	2.5 Die Initiative fördert die Beschäftigung von Grenzgänger:innen und  prekäre Arbeitsverhältnisse
	2.6 Die Initiative führt zu mehr Zuwanderung aus Drittstaaten
	2.7 Ohne Zuwanderung altert die Bevölkerung in der Schweiz rasch
	2.8 Vom demografischen Wandel stark betroffene Branchen sind auf Zuwanderung angewiesen
	2.9 Eine Begrenzung der Zuwanderung verschärft den Personalmangel in der Pflege
	2.10 Die Zuwanderung finanziert die AHV

	3 Facts vs. Fakes – Nasty Questions, smart Answers
	4 Informationen zum Familiennachzug und zum Status von vorläufig aufgenommenen Personen

